
FAQ zum Ferienpass 2025 
 

 

Erhalten Begleitpersonen von Kindern mit einem Ferienpass einen freien Eintritt? 

Für die meisten Angebote im Ferienpass erhält jeweils eine erwachsene Begleitperson einen 

freien Eintritt (ausgenommen Bäder, Stadtbibliothek und Zoo). Alle weiteren Begleitperso-

nen erhalten keine Ermäßigung, können den Eintritt jedoch käuflich vor Ort erwerben. Die 

Begleitperson des Kindes oder des/der Jugendlichen darf für jedes Angebot variieren.  

 

Wie erhalten Kinder und Jugendliche einen Ferienpass? 

Alle Duisburger Kinder und Jugendliche im Alter von 5 Jahren bis zur SEK II erhalten einen Fe-

rienpass. Kinder und Jugendliche, die in Duisburg eine Kita oder Schule besuchen (ausge-

nommen Berufskollegs) erhalten ihren Ferienpass ca. ab dem 07.07.2025 in ihrer Bildungs-

einrichtung. 

 

Wie erhalten Kinder und Jugendliche einen Ferienpass, wenn sie in Duisburg leben, aber 

eine Kita oder Schule in einer anderen Stadt besuchen? 

Kinder und Jugendliche, die in Duisburg leben, aber eine Kita oder Schule in einer anderen 

Stadt besuchen, können einen Ferienpass in einem der sieben Bezirksämter in Duisburg ab-

holen. Dazu ist ein Ausweisdokument der Eltern notwendig. Schülerinnen und Schüler müs-

sen zusätzlich eine Bescheinigung der Schule oder einen Schülerinnen- bzw. Schülerausweis 

vorzeigen. 

 

Wie werden Kinder und Jugendliche berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Verteilung keine 

Bildungseinrichtung besuchen? 

Sorgeberechtigte, deren Kinder in Duisburg leben, jedoch keine Kita besuchen, erhalten in 

einer Bürgerservicestation Ihrer Wahl einen Ferienpass für jedes Kind, nach dem sie ein Aus-

weisdokument vorgezeigt haben. Kinder und Jugendliche, die eigentlich an einer Duisburger 

Schule oder Kindertageseinrichtung angemeldet sind, die Kita oder Schule jedoch zum Zeit-

punkt der Verteilung nicht besuchen (z.B. aufgrund eines stationären Aufenthaltes im Kran-

kenhaus), können ihren Ferienpass nach Rücksprache mit der Einrichtung in der Schule oder 

Kindertageseinrichtung abholen.  

  



Kann die aufgedruckte Nummer von der Rückseite des Ferienpasses zur Nachverfolgung 

genutzt werden? 

Nein. Die Nummer ist ausschließlich für die Evaluation, die Datenschutzbestimmungen der 

Stadt Duisburg werden vollumfänglich eingehalten. 

https://www.duisburg.de/rathaus/stadtverwaltung/datenschutz/index.php 

 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite Ferienpass 2025 | Stadt Duisburg. 

Bei Rückfragen können Sie sich auch gerne unter der E-Mail-Adresse  

ferienpass@stadt-duisburg.de melden.  

https://www.duisburg.de/rathaus/stadtverwaltung/datenschutz/index.php
https://www.duisburg.de/allgemein/fachbereiche/jugendamt/ferienpass.php#:~:text=F%C3%BCr%20wen%20haben%20wir%20den,Duisburger%20Schulen%20und%20Kitas%20besuchen.

